
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung  
und eines SEPA- Lastschriftsmandats 
 
Sommerfeldt Oberleitungen + Stromabnehmer GmbH 
Friedhofstraße 42, 73110 Hattenhofen, Germany 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE58ZZZ00001842701 

Mandatsreferenz   /  
 Kundennummer  lfd Nr. 
 
1. Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige die Sommerfeldt Oberleitungen + Stromabnehmer GmbH, widerruflich, die von mir zu 
entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinen Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Sommerfeldt Oberleitungen + Stromabnehmer GmbH, Zahlungen von meinen Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sommerfeldt 
Oberleitungen + Stromabnehmer GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Sommerfeldt Oberleitungen + 
Stromabnehmer GmbH über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 
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Unterschrift 

 
 
Bestimmungen bei Zahlung mittels SEPA-Basislastschrift. 
 

Für die Durchführung der Zahlungen mittels SEPA Basislastschrift gelten diese Bestimmungen: 
 

1. Erteilung des SEPA-Basislastschriftsmandats 
 

Die Mandatsreferenznummer wird vom Lieferanten gesondert vergeben und dem Kunden nachträglich bekannt 
gegeben. 
 

2. Vorabankündigung (Pre-Notification) 
 

Der Lieferant wird dem Kunden den SEPA-Basislastschriftseinzug spätestens 5 Kalendertage vor der Fälligkeit der 1. 
SEPA-Basislastschriftszahlung ankündigen beziehungsweise im Rahmen einer Einmalzahlung spätestens 5 
Kalendertage vor der Fälligkeit der einmaligen SEPA-Basislastschriftszahlung (Vorabankündigung / Pre-Notification). 
 

3. Haftung bei Rücklastschriften 
 

Verursacht der Kunden schuldhaft eine Rücklastschrift (z. B. durch unrichtige Angaben im SEPA-
Basislastschriftmandat oder durch Unterlassen der Mitteilung von Änderungen), hat er dem Lieferanten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 


